
söhnung der Parteien gemäß § 15 FVerfO auf die Dauer 
von fünf Monaten ausgesetzt. Auf Antrag der Verklag
ten wurde neuer Termin auf den 21. Oktober 1966 an
beraumt.
Am 20. November 1966 erhob der Kläger Klage auf An
fechtung der Ehelichkeit des Kindes Maik und bean
tragte die Aussetzung des Verfahrens bis zur Klärung 
der Vaterschaft.
Diesem Antrag gab das Kreisgericht gemäß § 148 ZPO 
statt. Zur Begründung wird ausgeführt, der Antrag auf 
Aussetzung des Verfahrens sei gerechtfertigt, denn von 
der Entscheidung über das Ehelichkeitsanfechtungsver
fahren werde es abhängen, ob im Ehescheidungsverfah
ren über das Erziehungsrecht für das Kind Maik und 
über den Unterhalt für dieses Kind zu entscheiden sei. 
Auch bei der Festsetzung der Höhe des Unterhalts für 
die Verklagte und das Kind Olaf werde es von Bedeu
tung sein, ob der Kläger auch gegenüber dem Kind 
Maik unterhaltsverpflichtet sei. Durch die Aussetzung 
könnten Abänderungsklagen vermieden werden. Auch 
für die Ehescheidung selbst könne es von Bedeutung 
sein, ob der Kläger der Vater des Kindes Maik sei.
Die gegen diesen Beschluß von der Verklagten einge
legte Beschwerde ist nicht begründet.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hatte zunächst das Verfahren gemäß 
§ 15 FVerfO auf die Dauer von fünf Monaten ausge
setzt.
Wenn die Verklagte in ihrer Beschwerdeschrift ausge
führt hat, daß die erneute Aussetzung des Verfahrens 
nicht erfolgen durfte, weil hierfür die gesetzliche 
Grundlage fehle, so ist festzustellen, daß die Aussetzung 
einmal zum Zwecke der Aussöhnung der Parteien er
folgte und zum anderen, weil erst das Verfahren auf 
Anfechtung der Ehelichkeit durchgeführt werden soll. 
Es liegen also zwei völlig verschiedene Gründe vor. 
Auch der Senat ist im vorliegenden Fall der Überzeu
gung, daß es aus den vom Kreisgericht angeführten 
Gründen dem Ehescheidungsverfahren dienlicher ist, 
zunächst das Verfahren auf Anfechtung der Ehelichkeit 
durchzuführen und dann über das Ehescheidungsver
fahren zu entscheiden. Die Aussetzung des Eheschei
dungsverfahrens hätte aber nicht gemäß § 148 ZPO, 
sondern nach § 153 ZPO erfolgen müssen. § 153 ZPO ist 
auch heute noch geltendes Recht und steht den Bestim
mungen der FVerfO nicht entgegen.
Da auch die Verklagte durch die erneute Aussetzung 
des Verfahrens nicht beschwert ist — der Unterhalt für 
die beiden Kinder und für sie wurde durch Vergleich 
bzw. durch Erlaß einer einstweiligen Anordnung ge
regelt — und die vom Kreisgericht getroffene Entschei
dung nicht zu beanstanden ist. war die Beschwerde als 
unbegründet zurückzuweisen.

A n m e r k u n g  :

I
Die vorstehende Entscheidung erscheint mir bedenklich: 
Eine Aussetzung des Eherechtsstreits unter Berufung auf 
§153 ZPO widerspricht m. E. den Bestimmungen der 
§§ 1, 15 und 19 FVerfO, wonach die Bestimmungen der 
ZPO nur noch insoweit anwendbar sind, als sie nicht 
mit der FVerfO bzw. den Prinzipien des FGB in Wider
spruch stehen — ganz abgesehen davon, daß § 153 ZPO 
auf die entsprechende Anwendung des §152 ZPO ver
weist, der bereits durch § 27 Abs. 2 EheVerfO von 1956 
aufgehoben wurde.
Für das Verfahren in Ehesachen muß davon ausgegan
gen werden, daß grundsätzlich im Laufe eines Verfah
rens nur einmal eine Aussetzung erfolgen darf (§15 
FVerfO) und daß eine Aussetzung, die nicht der Aus
söhnung der Parteien dient, nur unter den besonderen 
Voraussetzungen des § 19 FVerfO möglich ist.

Eine Verfahrensaussetzung zum Zwecke der Feststel
lung, ob ein während der Ehe geborenes Kind ehelich 
ist, ist auch unter Berücksichtigung des in § 63 Abs. 3 
FGB enthaltenen Grundsatzes bedenklich. Praktisch 
bedeutet die Aussetzung des Eheverfahrens bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über die Anfechtungsklage 
doch, daß das Gericht bezweifelt, ob der Ehemann der 
Mutter der Vater des Kindes ist.
Natürlich ist es richtig, daß u. U. die Entscheidung in 
der Ehesache bezüglich des Erziehungsrechts und der 
Unterhaltsansprüche später korrigiert werden muß, 
wenn die Anfechtungsklage Erfolg hat. Andererseits ist 
aber zu bedenken, daß die Entscheidung über das Wei
terb estehen einer Ehe erheblich verzögert würde, wenn 
in allen derartigen Fällen die Rechtskraft einer An
fechtungsklage, die g g f .  durch zwei Instanzen geführt 
wird, abgewartet werden müßte. Das würde den Grund
sätzen über die Konzentration des Eheverfahrens wi
dersprechen.

Rechtsanwalt Karl-Heinz R a m l o w ,  Stralsund, 
Mitglied des Rechtsanwaltskollegiums 
im Bezirk Rostock

II
Der in der vorstehenden Anmerkung vertretenen Auf
fassung kann nicht zugestimmt werden.
Zunächst ist die Frage zu klären, ob die Bestimmungen 
der ZPO über die Aussetzung des Verfahrens (§§ 148 ff. 
ZPO) in Familiensachen weiterhin anzuwenden sind. 
Insoweit ist davon auszugehen, daß die FVerfO nicht 
das gesamte Verfahren in Familiensachen umfassend 
regelt. Sie enthält lediglich die Bestimmungen, die die 
Besonderheiten des Familienverfahrens betreffen (vgl. 
K r ü g e r ,  NJ 1966 S. 132). Demzufolge verweist §1 
FVerfO allgemein für das Verfahren in Familiensachen 
auf die Bestimmungen der ZPO. Diese ivird nur dann 
nicht angewendet, wenn
— in der FVerfO anderweitige Regelungen getroffen 

worden sind,
— die Prinzipien des FGB durch die Anwendung der 

ZPO verletzt würden.
Für die Aussetzung des Verfahrens ist deshalb zunächst 
davon auszugehen, daß die Bestimmungen der ZPO 
auch im Familienverfahren anzuwenden sind, soweit 
das nicht durch § 1 FVerfO ausgeschlossen wird.
In der FVerfO sind für das Eheverfahren zwei Fälle 
der Aussetzung geregelt, nämlich
— zum Zwecke der Aussöhnung der Ehegatten (§ 15),
— wegen der Entscheidungen über Unterhalt und Er- 

ziehungsrecht (§ 19 Abs. 1, 2 und 4).

Beide Möglichkeiten ergeben sich aus der Spezifik des 
Eheverfahrens und bedurften deshalb einer besonderen 
Ausgestaltung in der FVerfO. Aus ihnen kann deshalb
— entgegen der in der Anmerkung vertretenen An
sicht — noch nicht abgeleitet werden, daß damit alle 
weiteren in der ZPO erfaßten Aussetzungsfälle, die auf 
anderen sachlichen Voraussetzungen beruhen, ausge
schlossen sind.
Die Nichtanwendung der ZPO wäre demzufolge allein 
damit zu begründen, daß die diesbezüglichen Bestim
mungen nicht mit den Prinzipien des Familienrechts 
vereinbar seien (vgl. M ü h l m a n n ,  NJ 1967 S. 410). 
Hierfür sind im Hinblick auf §153 ZPO, auf dem der 
Beschluß des Bezirksgerichts Rostock beruht, keine 
Gründe ersichtlich, solche werden auch nicht in der 
Anmerkung dargelegt. Allein die Möglichkeit, daß nach 
§ 15 FVerfO das Verfahren mit dem Ziel der Aussöh
nung nur einmal ausgesetzt werden darf, schließt wei
tere Aussetzungen aus anderen Gründen und auf Grund 
anderer Voraussetzungen nicht aus.
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